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Kapitel 1

Grundlegendes

A. Einleitung

Grundlage jeder Zusammenarbeit mehrerer Personen ist die gemeinsame Wil-
lensbildung. Abhängig von der rechtlichen Struktur der Zusammenarbeit ergeben
sich starke Unterschiede in der gesetzlichen Ausgestaltung. Eine Art der rechtlichen
Einordnung der Zusammenarbeit ist die Rechtsform der Gesellschaft. Die Wil-
lensbildung in Gesellschaften erfolgt durch Beschluss.1 In den Kapitalgesellschaften
(AG, eG, GmbH) erfolgt die Beschlussfassung mehrheitlich und es bestehen um-
fangreiche gesetzliche Anforderungen an das jeweilige Beschlussverfahren. Die
Personengesellschaften (GbR, PartG, OHG, KG) unterliegen demgegenüber nur
wenigen gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Art der Beschlussfassung. Gleich-
wohl sind rechtsformübergreifende Mindestanforderungen an das Beschlussver-
fahren anerkannt. In Personengesellschaften treten zudem regelmäßig umfangreiche
gesellschaftsvertragliche Vereinbarungen hinzu, während im Aktienrecht der
Grundsatz der Satzungsstrenge gilt.

Soweit gesetzliche oder gesellschaftsvertragliche bzw. satzungsmäßige Regeln
bestehen, stellt sich die Frage nach den Konsequenzen eines Verstoßes. Erste
Überlegungen zur Regelung dieser Frage erfolgten zum Ende des 19. Jahrhunderts.
Während die frühen Aktiengesellschaften im 19. Jahrhundert unter staatlicher
Konzession und somit staatlicher Rechtsaufsicht betrieben wurden, stellte sich nach
der liberalen Wende hin zur freien Gründung und zum freien Betrieb die Frage nach
dem Recht der Mitglieder auf satzungs- und gesetzestreue Betätigung.2 Zur
Durchsetzung dieses Rechtes wurde erstmals im Jahr 1884 das Anfechtungsrecht des
Aktionärs mit Art. 190a, 190b und 222 ADHGB kodifiziert.3 So wurde der Grund-
stein für das Anfechtungsmodell nach heutigem Verständnis gelegt, das für die AG

1 Baltzer, Der Beschluß, S. 17; Schmidt, Gesellschaftsrecht, S. 434; Wiedemann, Gesell-
schaftsrecht II, S. 176–177.

2 Mit einem umfassenden Überblick zur Entwicklung des aktienrechtlichen Beschluss-
mängelrechts: Fehrenbach, Der fehlerhafte Gesellschafterbeschluss in der GmbH, S. 21 ff.;
dazu auch: Noack/Zetzsche, in: Kölner Komm. AktG, Bd. V, Vor § 241 Rn. 6; Schmidt, AG
1977, 243 (243–246); Schmidt, AG 2009, 248 (251).

3 Dazu Fehrenbach, Der fehlerhafte Gesellschafterbeschluss in der GmbH, S. 26 ff. m.w.N.



im Jahr 1985 in den §§ 241 ff. AktG normiert4 und später für die eG übernommen
wurde.5 Eine gesetzliche Regelung für die GmbH besteht zwar nicht, jedoch werden
die aktienrechtlichen Vorschriften weitgehend übertragen.6

Das für die Kapitalgesellschaften geltende Anfechtungsmodell wägt die Inter-
essen der Gesellschafter, der Gesellschaft und der Öffentlichkeit ab. Demnach sind
zwar alle Beschlüsse der gerichtlichen Überprüfung zugänglich, jedoch begründet
nicht jeder Mangel ipso iure die Nichtigkeit des Beschlusses, sondern grundsätzlich
nur dessen Anfechtbarkeit. Nur besonders erhebliche und vomGesetz in § 241 AktG
benannte Verstöße führen zur Nichtigkeit. Bei allen anderen Mängeln haben die
Gesellschafter das Recht, die Beschlüsse innerhalb einer Frist gerichtlich mittels der
besonderen Anfechtungsklage anzugreifen und so zu vernichten. Wird der Mangel
nicht fristgemäß geltend gemacht, wird der Beschluss bestandskräftig.7

Im Kontrast zu den umfangreichen Regeln des aktienrechtlichen Anfechtungs-
modells bestehen bisher keine Vorschriften zu Beschlussmängeln in den Perso-
nengesellschaften. Mangels besonderer Vorschriften wurden daher die allgemeinen
Regeln des BGB zur Nichtigkeit von Rechtsgeschäften zur Beurteilung und die
allgemeine Feststellungsklage gem. § 256 ZPO zur Geltendmachung von Be-
schlussmängeln in Personengesellschaften herangezogen (sog. Feststellungsmo-
dell).8 Obwohl das Feststellungsmodell verschiedentlich kritisiert und für eine
(analoge) Übertragung des Anfechtungsmodells plädiert wurde,9 überwogen die
Zweifel an der Analogiefähigkeit für die Personengesellschaften.10

Die Diskussion zur Übertragung des Anfechtungsmodells auf die Personenge-
sellschaften erlangte in den Jahren 2016 und 2018 neue Fahrt, als sich der 71. und
72. Deutsche Juristentag mit dem Beschlussmängelrecht in Personengesellschaften
auseinandersetzte und eine gesetzliche Regelung für die Personengesellschaften
empfahl.11 Im August 2018 wurde durch das Kabinett Merkel IV die Experten-

4 Dazu Fehrenbach, Der fehlerhafte Gesellschafterbeschluss in der GmbH, S. 66 ff.
m.w.N.; Noack/Zetzsche, in: Kölner Komm. AktG, Bd. V, Vor § 241 Rn. 8.

5 Vgl. § 51 GenG.
6 H.M. BGH, Urt. v. 11.2.2008 – II ZR 187/06, NZG 2008, 317 (318); Römermann, in:

MHLS GmbHG, Bd. II, Anh. § 47 Rn. 17–21; vgl. dazu auch Kapitel 1 B. I. 2. a).
7 Zum Konzept des Anfechtungsmodells sogleich in Kapitel 1 B. I. 2. a).
8 Zum Konzept des Feststellungsmodells sogleich in Kapitel 1 B. I. 1.
9 Grundlegend: Schmidt, AG 1977, 243 (251–254); dem folgend: Enzinger, in: MüKo

HGB, Bd. II, § 119 Rn. 99; Grunewald, Ausschluß aus Gesellschaft und Verein, S. 274 ff.;
Köster, Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage bei OHG und KG, S. 94 ff. (für kapitalistisch
strukturierte Gesellschaften); Mock, Heilung fehlerhafter Rechtsgeschäfte, S. 516; Priester,
in: FS Hadding, S. 608 (617); Schmidt, in: FS Stimpel, S. 217 (239 ff.); Schröder, GmbHR
1994, 532 (537); Schwab, Prozeßrecht gesellschaftsinterner Streitigkeiten, S. 444.

10 Schäfer, in: Habersack/Schäfer Recht der OHG, § 119 Rn. 77; Zöllner, Schranken mit-
gliedschaftlicher Stimmrechtsmacht, S. 382; dazu sogleich in Kapitel 1 B. I. 2. b).

11 Verhandlungen des 71. DJT, 2017, O104 (Beschluss 19); Verhandlungen des 72. DJT,
2018, O133 (Beschlüsse 14–17).
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kommission zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts eingesetzt, um
einen Gesetzesentwurf zu erarbeiten, der auch eine Kodifikation eines Beschluss-
mängelrechts umfassen sollte. Der als Ergebnis der Kommission im April 2020
veröffentlichte Mauracher Entwurf sah ein einheitliches Beschlussmängelrecht nach
dem Vorbild des Anfechtungsmodells für alle Personengesellschaften vor, dessen
Regelungsstandort bei der GbR im BGB sein sollte. Als Reaktion auf Kritik an dem
Entwurf12 wurde das Beschlussmängelrecht durch den Regierungsentwurf13 in die
§§ 110 ff. HGB verschoben. Das MoPeG wurde am 24. Juni 2021 durch den Deut-
schen Bundestag beschlossen14 und trat am 1. Januar 2024 in Kraft.15

B. Modernisierung des Personengesellschaftsrechts

Vor dem Inkrafttreten des MoPeG gab es kein spezielles Beschlussmängelrecht
für die Personengesellschaften. Auch das Beschlussverfahren wurde mit § 709 BGB
a.F., § 119 HGB a.F. und § 6 PartGG a.F. i.V.m. § 119 HGB a.F. nur rudimentär
geregelt.

I. Die Rechtslage vor dem MoPeG

Ausgangspunkt des Beschlussmängelrechts sind die Gesellschafterbeschlüsse.
Für die OHG, KG und PartG (gem. § 119 HGB a.F.) sowie für die GbR (gem. § 709
BGB a.F.) galt der Grundsatz der Einstimmigkeit. Eine gesellschaftsvertragliche
Abweichung hin zur Mehrheitsentscheidung (Mehrheitsklausel) war zulässig.16

Weder das BGB noch das HGB unterwarfen die Beschlüsse der Gesellschafter ge-
setzlichen Verfahrens- oder Formanforderungen. Gleichwohl waren die Gesell-
schafter nicht rechtlos gestellt. Beschlüsse waren an den gesellschaftsvertraglichen
Regelungen und den allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Prinzipien zu messen.

Wurde gegen gesellschaftsvertragliche Verfahrens- oder Formvorschriften oder
die Mindestanforderungen an die Beschlussfassung verstoßen oder stellte der Ge-
sellschafterbeschluss einen inhaltlichenVerstoß gegen denGesellschaftsvertrag oder
das Gesetz dar, wurden diese mangelhaften Beschlüsse überwiegend als nichtig

12 Deutscher Anwaltverein, NZG 2020, 1133 (1137); Drescher, ZGR Sonderheft 23 (2021),
115 (126); Fehrenbach, WM 2020, 2049 (2052 ff.); Fleischer, BB 2021, 386 (389); Haber-
sack, ZGR 49 (2020), 539 (560–561); Schall, ZIP 2020, 1443 (1450); Schollmeyer, in: VGR,
Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2020, S. 15.

13 Zur Begründung: BT-Drs. 19/27635, S. 111–112.
14 Vgl. Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 19/236, 30757 (C).
15 Ein umfassender Überblick zum Gesetzgebungsverfahren: Wertenbruch, JZ 2023, 78.
16 H.M. und im Gesetz in § 705 Abs. 2 BGB a.F. bzw. § 119 Abs. 2 HGB a.F. impliziert;

vgl. statt aller und m.w.N.: Böttcher, in: BeckOGK HGB [Stand: 15.8. 2023], § 119
Rn. 101 ff.; Schäfer, in: MüKo BGB, Bd. VII, § 709 Rn. 81 ff.
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